
Gegenstand:

Änderung:

Neubrandenburg, 03.09.2024

gez. Michael Stieber
Fraktionsvorsitzender
SPD/Grüne

Änderungsantrag Drucksachen-Nr.: BV/VIII/0012

Änderungsantrag-Nr.: 3

Einreicher: SPD/Grüne

Behandlung: öffentlich

Erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg vom
24.01.2024

Im Zusammenhang mit dem ÄA 1 der Fraktionen CDUplus und BSW/BfN wird der Artikel 1
der Ersten Änderungssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Vier-Tore-Stadt
Neubrandenburg wie folgt geändert:

In 1 b. § 9 Abs. 1 Nr. 4 wird
 die Zusammensetzung auf 11 Mitglieder erhöht.
 Somit sind dann bis zu fünf sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner wählbar.

1 b. § 9 Abs. 1 Nr. 4 lautet dann komplett:

„4. Kultur- und Sozialausschuss
Zusammensetzung: 11 Mitglieder – Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter und bis zu fünf
sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabengebiet: Kulturpflege, Kulturförderung, kulturelle Einrichtungen, Stadtmarketing,
Tourismusmarketing, Jugend, Soziales einschließlich Wohlfahrtspflege, Familie und Senioren
im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge“

Begründung:

Erfolgt mündlich.


